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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Gesundheitspolitik

Die RK-NR beschäftige sich Ende August 2020 mit dem Covid-19-Gesetzesentwurf und
wandte sich bezüglich einiger Punkte an die SGK-NR, in deren Zuständigkeit die
Vorberatung der Vorlage fiel. Da das Leben bestimmter Personengruppen von der
Coronakrise besonders einschneidend beeinflusst worden sei, solle der Bundesrat von
den Bestimmungen des Ausländer- und Integrationsgesetzes abweichen dürfen, um auf
diese Weise Flüchtlingen und Sans-Papiers eine bessere Betreuung zukommen lassen
zu können. Anders als im Entwurf angedacht, solle der Landesregierung neben den
Bestimmungen der Verfahrensgesetze in Zivil- und Verwaltungssachen auch das
Abweichen von weiteren Gesetzen zugestanden werden, falls diese
Verfahrensbestimmungen beinhalten. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 27.08.2020
JOËLLE SCHNEUWLY

Soziale Gruppen

Migrationspolitik

Zuerst in der Romandie, dann immer stärker auch in der Deutschschweiz trat eine von
Fachleuten auf 70 000 bis 180 000 Personen geschätzte Ausländergruppe an die
Öffentlichkeit, die bisher kaum beachtet worden war: die „Papierlosen“ („sans-
papiers“), Menschen ohne Aufenthaltsrecht, die mehrheitlich vor Jahren regulär
eingereist sind, die aber wegen einer wechselnden Ausländerpolitik (v.a. Aufhebung des
Saisonnierstatuts für Personen aus dem früheren Jugoslawien) resp. aus persönlichen
Gründen (Scheidung, Abschluss der Ausbildung) in der Zwischenzeit ihre
Aufenthaltserlaubnis verwirkt haben oder deren Asylgesuch abgelehnt worden ist, die
jedoch wegen Bürgerkriegswirren bzw. mangels wirtschaftlicher Perspektiven im
Heimatland nicht dorthin zurückkehren können oder wollen. Im Lauf des Sommers
machten sie vor allem durch Kirchenbesetzungen und Kundgebungen auf sich
aufmerksam und verlangten eine kollektive Regelung ihrer Situation. Der Bundesrat
erklärte umgehend, eine Pauschallösung komme für ihn nicht in Frage, stellte jedoch
eine Einzelfallprüfung in Aussicht und forderte die Kantone auf, die entsprechenden
Dossiers den Bundesbehörden zuzustellen. 2

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 17.11.2001
MARIANNE BENTELI

Asylpolitik

Der Nationalrat 
verfeinerte den ”Papierlosen-Beschluss” noch einmal. Er übernahm die vom Ständerat
beschlossene Frist und präzisiert, dass neben den üblichen Identitätspapieren auch
alle Dokumente anerkannt werden sollen, die es erlauben, eine Person zu identifizieren
(Führerausweis, Geburtsurkunde usw.). Da auch der Ständerat bereit war, dies sowohl
ins Asylgesetz wie in den Dringlichen Bundesbeschluss aufzunehmen, waren in beiden
Vorlagen die letzten Differenzen ausgeräumt. Das revidierte Asylgesetz passierte mit 114
zu 59 Stimmen im Nationalrat und mit 36 zu 5 Stimmen im Ständerat. Es blieb nur noch
zu entscheiden, ob wirklich Dringlichkeitsrecht zum Zug kommen sollte oder nicht. Der
Nationalrat stimmte dem mit 104 zu 58 Stimmen zu, der Ständerat mit 36 zu 6 Stimmen.
Damit traten die Bestimmungen des neuen Bundesbeschlusses fünf Tage nach der
Schlussabstimmung auf den 1. Juli in Kraft. 3

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 26.06.1998
MARIANNE BENTELI

1) Medienmitteilung RK-NR vom 28.8.20
2) AB NR, 2001, S. 642 f. und 1284 ff.; Bund, 8.6.01; LT, 11.6.01; Presse vom 12.6., 10.8., 23.8., 11.9., 25.9., 3.10. und 17.11.01; TA,
18.9. und 2.10.01. Vgl. SPJ 1999, S. 285 f.; NZZ, 18.7.01
3) Amtl. Bull. NR, 1998, S. 1289 ff., 1365 f., 1432 f. und 1636 ff.; Amtl. Bull. StR, 1998, S. 760 ff., 820 f. und 840.
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